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Weihnachtslied
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte

Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte

Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken

Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muss ich stehn;

Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm

Ich wünsche Ihnen  

und Ihrer Familie 

ein gesegnetes und  

friedvolles Weihnachtsfest  

und für das  

kommende  Jahr 2024  

Gesundheit und Glück.

Ralf Scheler
Oberbürgermeister

Foto: drubig-photo - Fotolia

 

 

 

Ein besinnliches, friedvolles 
Weihnachtsfest wünscht

Ein besinnliches, friedvolles 
Weihnachtsfest wünscht

Wir ziehen     und      an!– Wir ziehen     und      an! –  

Eilenburg · Leipziger Straße 60/61

Mit stetiger antiviraler UV-C-Raumluft-Reinigung!

Samstag, den 23. Dezember 2023, erhalten Sie bei 
jedem Kauf ein Tuch vom Weihnachtsmann geschenkt.

Samstag, den 23. Dezember 2023, erhalten Sie bei 
jedem Kauf ein Tuch vom Weihnachtsmann geschenkt.

Montag-Freitag 09:30 -18:00 Uhr · Sonnabend & Heiligabend 09:30 -13:00 Uhr 

®

Tel. 0 34 23 / 70 17 96 | Funk 01 77 / 27 35 836
Hartmannstraße 1 (Gewerbepark Möbelwerk Rösch) | 04838 Eilenburg

Inhaberin

Frohe Weihnachten  
und eine gute Fahrt ins  neue Jahr.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
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Not- und Bereitschaftsdienste
27.12.2023 Markt Apotheke, Markt 15,

04849 Bad Düben, 034243 52730
28.12.2023 Apotheke am Markt, Eilenburger Str. 6,

04425 Taucha, 034298 3660
29.12.2023 Neue Ost-Apotheke, Gabelweg 58,

04838 Eilenburg, 03423603617
30.12.2023 Adler-Apotheke, M.-Luther Str. 21,

04808 Wurzen, 03425 923457
31.12.2023 AVIE Apotheke an der Poliklinik,

Graßdorferstr. 13, 04425 Taucha, 
034298 988870

01.01.2024 Apotheke am Stadtpark,
Geschwister-Scholl-Str. 5,
04808 Wurzen, 03425 925000

02.01.2024 Engel-Apotheke, Torgauer Str. 18,
04838 Eilenburg, 03423 603510

03.01.2024 Apotheke am Markt, Beuchaer Str. 1,
04821 Brandis, 034292 73980

04.01.2024 Domos Apotheke, Klebendorfer Str. 1,
04425 Taucha, 034298 149040

Tierärztlicher Bereitschaftsplan für den Bereich  
Eilenburg
Laut Sächsischer Berufsordnung haben alle Tierärzte in 
eigener Niederlassung die Sicherung der Notfallversor-
gung entsprechend des eigenen fachlichen Profils an Wo-
chenenden, Feiertagen, nachts oder bei sonstiger Abwe-
senheit oder Verhinderung zu gewährleisten.
22.12. - 29.12.2023
TÄGP Völz, Alte Dübener Str. 16, Zschepplin, 
Tel.: 03423 600925, 0162 2635180 o. 0172 6803750
Dr. Carola Schweitzer, Bad Düben, Ringstr. 24,
 Tel.: 034243 22611, 0172 3551037, 
E-Mail: cdr.schweitzer@yahoo.de, 
Kleintiersprechstunde: Sa. 10 - 12 Uhr
29.12.2023 – 05.01.2024
Tierarztpraxis Westermeyer GbR (nur Großtiere), Eilen-
burger Chaussee 66, Doberschütz, Tel.: 034244 529090
DVM Agnes Telligmann, Kurt-Bennewitz-Str. 25, 04838 
Eilenburg, Tel: 0172 1310475

Erreichbarkeit der  
Stadtverwaltung Eilenburg

Fachbereich Oberbürgermeisterbereich
Wirtschaftsförderung 03423 652273
Öffentlichkeitsarbeit 03423 652127

Fachbereich Ordnung und Soziales
Sekretariat/Vereine 03423 652159
Ordnung/Sicherheit 03423 652171
Schulen 03423 652161
Kitas 03423 652235
Jugend/Soziales 03423 652274
Kinderfonds 03423 652233
Bauordnungsamt 03423 652 267, 268

Fachbereich Finanzen und Controlling
Sekretariat 03423 652231
Grundstücksverkäufe 03423 652 157, 136
sonst. Grundstücks-
geschäfte 03423 652156
Steuern 03423 652168
Kasse 03423 652191

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Sekretariat 03423 652141

Fachbereich Bürgerservice
Friedhofswesen 03423 652170
Abfall 03423 652272
Büro des Stadtrates 03423 652 160, 162

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag, Mittwoch, Freitag 09.00 - 13.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr
Samstag ohne Termin 09.00 - 10.00 Uhr
Samstag mit Terminvergabe 10.00 - 12.00 Uhr
Tel. Bürgerbüro: 03423 652261
Tel. Zentrale: 03423 6520
Öffnungszeiten des Standesamtes
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und

13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und

13.00 - 16.00 Uhr
sowie nach terminlicher Vereinbarung
Tel. Standesamt: 03423 652-163, 652-155, 652-148
Bürgerhaus 03423 659394
Bibliothek 03423 652220
Museum 03423 652222
Schwimmhalle 03423 758398
Tourist-Information 03423 652226
Zwischen- u. Stadtarchiv 03423 652194
Sekretariat des Oberbürgermeisters

03423 652111

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Stadtwerke Eilenburg
Strom- (für Netzgebiete der Stadt Eilenburg, Haini-
chen und Wedelwitz) und Fernwärmeversorgung (für 
Netzgebiete Eilenburg-Ost) 03423687441
Gasversorgung (für die Netzgebiete der Stadt Eilen-
burg und Hainichen) 0800-Eilenburg

oder 0800 345362874
Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
(bei Störungen in der Wasserversorgung) 03423 685593
Abwasserzweckverband „Mittlere Mulde“
24-Stunden-Service über Funktelefon 0172 7920219
EWV - Eilenburger Wohnungsbau -und Verwal-
tungsgesellschaft
Hausmeister: 0177 6816050
Klempner: bis 01.01.2024,  Fa. Römhild  0172 340 57 65 
01.01. - 29.01.2024, Fa. Hillscher, 0177 3315666
(nur in Havariefällen außerhalb der Bürozeiten)
WGE - Wohnungsgenossenschaft Eilenburg eG
Bereitschaftstelefon 0173 3906386 (nur in Havariefällen)
Schlüsseldienst Steinert
Bereitschaftstelefon (24 Stunden) 0176 47397284 
oder  03423 7504260
Frauenschutzwohnungen/ Frauenberatung
allgemeiner Kontakt 0179 4136518
24/7 Notfalltelefon 0152 23689437
Apothekenbereitschaft
21.12.2023 Löwen-Apotheke, Rinckartstr. 1,

04838 Eilenburg, 03423 602356
22.12.2023 Stadt-Apotheke, Domgasse 1,

04808 Wurzen, 03425 920071
23.12.2023 Apotheke Panitzsch, Lange Str. 5h,

04451 Panitzsch, 034291 4050
24.12.2023 Löwen Apotheke, Leipziger Str. 45,

04425 Taucha, 03429834802
25.12.2023 Hirsch-Apotheke, Leipziger Str. 53,

04838 Eilenburg, 03423 604725
26.12.2023 Apotheke am Stadtpark,

Geschwister-Scholl-Str. 5,
04808 Wurzen, 03425 925000



Seite 3
Amtsblatt Eilenburg, 21. Dezember 2023

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt Eilenburg,
das Jahr 2023 neigt sich dem 
Ende und wir können vorläufig 
Bilanz ziehen. Für die weitere 
positive Entwicklung unserer 
Stadt und der Ortsteile konnten 
viele eingeplante Projekte reali-
siert werden.

Ein besonders wichtiges Vorha-
ben war, mit Beschluss unserer 
Stadträte, der Startschuss dafür, 
eine Kooperationsvereinbarung 
für den Ausbau mit Glasfaser in 
ganz Eilenburg und allen unse-
ren Ortsteilen abzuschließen.

Ich betrachte die flächendeckende Versorgung mit einer 
solchen Internetanbindung als erheblichen Mehrwert 
für die Stadtentwicklung mit allen seinen Einwohnern 
und Gästen.

Am Jahresanfang sind wir mit einer neuen App für Ei-
lenburg gestartet. Die Mein-Ort-App informiert alle In-
teressierten über sämtliche städtische Themen, Bau-
stellen, Veranstaltungen und Dienstleistungen.

Auch das Thema Coworking hat uns im Jahr 2023 beglei-
tet. So haben wir in der Rollenstraße 23 einen Cowor-
king-Space eröffnet, welcher künftig, in Kooperation mit 
der Universität Leipzig, jungen Startup Firmen räumliche 
Möglichkeiten für Ihre unternehmerische Entwicklung 
bietet. Ein wesentlicher Initiator und Begleiter dieses 
Vorhabens ist dabei der Tourismus- und Gewerbeverein.

Im Bereich Straßenbau konnten wir beträchtliche Vor-
haben umsetzen. So konnten Großprojekte, wie die 
Straßenbauarbeiten am Dr.-Külz-Ring samt Bushalte-
stellen und der grundhafte Ausbau der Hochhausstraße 
sowie der Ausbau der Sprottaer Landstraße in Koopera-
tion mit dem Landkreis abgeschlossen werden.

Sicherlich, es gibt auch Defizite welche verblieben sind 
und schon lange auf Umsetzung warten. Allein die För-
derpolitik und in der Folge die auskömmliche Bereitstel-
lung der Eigenmittel wirken sich hier verzögernd oder 
eben zeitweise verhindernd aus.

Auch Hochbauvorhaben sind dank aktiver Investoren 
vorangekommen, befinden sich in der Umsetzung oder 
wurden bereits abgeschlossen. So wurde mit dem Bau 
von barrierefreien Appartements für Senioren in der 
Puschkinstraße Eilenburg Ost begonnen und die ehema-
lige Wäscherei am Nordring konnte nach langem Proze-
dere abgerissen werden, um den Grüngürtel zu schlie-
ßen. Erfreulich ist auch die Fertigstellung der Arbeiten 
am Erweiterungsbau an der Kita „Heinzelmännchen“, 
da die Kinder nun wesentlich mehr Platz haben und da-
durch auskömmliche Anzahlen für Betreuungsplätze im 
Kita- und Krippenbereich zur Verfügung stehen.

In der Umsetzung befindet sich in den nächsten Mo-
naten auch der zwingend erforderliche Anbau an der 
Sebastian Kneipp Grundschule in Eilenburg Ost.

Ab 2026 wird es einen gesetzlichen Anspruch für jedes 
Schulkind von Klasse 1 bis 4 auf einen Hortbetreuungs-

platz geben. Wir sind gut ausgestattet, jedoch muss ein 
Vorhaben noch umgesetzt werden. Auf dem Gelände 
der Dr. Belian Grundschule werden wir bis dahin noch 
einen neuen Hort bauen, um diesen gesetzlichen An-
spruch auf Betreuung sicher zu stellen.

Abgeschlossen werden konnte die Umgestaltung der 
Freifläche am Hochhaus. Mit Spiel- und Bewegungsge-
räten für Jung und Alt, einer neuen Beleuchtung und 
Bepflanzung haben wir die Fläche in den „Kültzschau 
Park“ verwandelt. Dies wurde mit einem schönen Eröff-
nungsfest gefeiert.

Erstmalig konnten wir zu neuen Events für unsere 
Einwohner und Gäste laden. Neben dem traditionel-
len Stadtfest, dem „Herbstfrühlingsfest“ und dem 
Weihnachtsmarkt, veranstalteten wir die Eilenbur-
ger Kunstwoche und begingen den „Tag des Geflü-
gels“.

Der Abschluss verschiedener kleiner und großer Projek-
te ist für alle Generationen positiv. So konnten wir in 
diesem Jahr einen neuen Wanderweg, den „Baumrie-
senpfad“, eröffnen sowie die Skateranlage reparieren 
und erweitern. Auch ein neues Besucherleitsystem wur-
de ins Leben gerufen.

Elektroladesäulen für PKW konnten an drei Standorten 
installiert und in Betrieb genommen werden.

Seit dem Stadtfest präsentiert sich Eilenburg auf neuen 
Werbemitteln, welche sehr beliebt und in der Tourist-
Information erhältlich sind.

Auch in unseren Ortsteilen sind durch die Aktivitäten 
des Ortschaftsrates und der Einwohner sehr positive 
Entwicklungen zu verzeichnen. Der multifunktionale 
Treffpunkt in Zschettgau wurde fertiggestellt und er-
freut sich großer Beliebtheit.
Die Ortschaften Pressen und Kospa haben Holzcarports 
für die Förderung der Dorfgemeinschaft bekommen.
Für die Gewährleistung der Alarmierung bei Gefahren-
lagen sind in Hainichen und Zschettgau neue Sirenen 
installiert worden.
Ortschaftsrat, Heimatverein und aktive Einwohner ha-
ben 2023 tolle Veranstaltungen, wie Frühlings- und 
Herbstmärkte sowie Dorffeste in den jeweiligen Orten 
durchgeführt.

Weitere Vorhaben für das kommende Jahr machen 
sich unentbehrlich, auch wenn die Haushaltslage bis-
weilen schwierig ist. Umgesetzt werden soll die Ge-
staltung des Brunnens am Dr.-Külz-Ring samt Außen-
anlagen und die zwingend notwendige Erneuerung 
des kompletten Flachdaches des Bürgerhauses mit 
energetischer Sanierung und Installation einer PV-
Anlage.

Für die nächste Zeit sind uns Vorhaben wie die Wieder-
herstellung des Amtshauses, die Inbetriebnahme des 
ECW-Verwaltungsgebäudes und weitere Straßenbau-
vorhaben, wie z.B. die Rödgener Straße, wichtig.
Allen Einwohnern und Aktiven, die sich für die Weiter-
entwicklung unserer Stadt engagieren und einbringen, 
möchte ich herzlich Danke sagen und sie animieren so 
weiter zu machen.
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Sie setzen sich in allen Belangen mit viel Herzblut ein und 
das erbrachte Engagement ist in höchstem Maße positiv.

Ein besonderer Dank gilt ebenso unseren Kameraden 
der Feuerwehr, der Polizei sowie allen Wehren und 
Wachten, sie sorgen für notwendige Sicherheit in Ge-
fahrensituationen oder agieren präventiv.

Auch die Kitas, Tagesmuttis und Schulen, die sozialen 
Einrichtungen, das Gesundheitswesen, die Kirchge-
meinden und alle Vereine sind ein wichtiger Anker für 
unser gesellschaftliches Leben.

Vielen Dank auch an alle Dienstleister und Wirtschafts-
unternehmen, diese tragen durch ihre Leistungsfähig-
keit und Tatkraft in erheblichem Maße zur positiven Ent-
wicklung unserer Stadt bei.

Allen Stadt- und Ortschaftsräten, den sachkundigen 
Einwohnern, der gesamten Verwaltung mit allen unse-
ren dazugehörigen Einrichtungen, städtischen Beteili-
gungen und Verbänden danke ich ebenso für ihre Arbeit 
und Einsatzbereitschaft.

Ich wünsche Ihnen besinnliche, entspannte und fried-
liche Weihnachtsfeiertage mit Ihren Lieben. Genießen 
Sie die Zeit der Lichter, der Köstlichkeiten, des Zusam-
menseins und der Geselligkeit. Tanken Sie Kraft für das 
bevorstehende Jahr 2024 und „rutschen Sie gut rein“.

Mit einem Zitat zu Krieg und Frieden, welches ich für 
aktueller denn je halte, möchte ich schließen.

„Niemand, der bei Verstand ist, zieht den Krieg dem 
Frieden vor; denn in diesem begraben die Söhne ihre 
Väter, in jenem die Väter ihre Söhne.“ (Herodot, grie-
chischer Historiker und Geograph, 490/480 v. Chr. – um 
430/420 v. Chr.)

Ihr Ralf Scheler
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eilenburg

Neujahrsempfang 2024 unter dem Motto „Gesellschaftliches Engagement 
junger Menschen bei der Gestaltung der Stadt Eilenburg“

Foto: Stadtverwaltung Eilenburg

Zu Beginn des neuen Jahres wird die Stadt Eilenburg wie-
der den traditionellen Neujahrsempfang ausrichten. Der 
spürbare Wandel am Arbeitsmarkt einhergehend mit neuen 
Arbeitsmodellen, die Entwicklung unserer Demokratie und 
die Herausforderungen beim Klima- und Umweltschutz sind 
Themenfelder, die zwar generationsübergreifend sind, aber 
viel stärker die jungen Generation bewegt. Im Zusammen-
hang mit der Beteiligung an der Entwicklung eines neuen 
Leitbildes der Stadt ist das Interesse der jungen Generati-
on am Mitgestalten jüngst sichtbar geworden.

Im Sinne der Sensibilisierung für bestehende Möglichkei-
ten des Einbringens und die Motivierung zum Mitgestal-
ten der Gesellschaft steht der Neujahrsempfang dieses 
Jahr unter dem Motto:

„Gesellschaftliches Engagement junger Menschen 
bei der Gestaltung der Stadt Eilenburg“

Unter anderem im Blickpunkt stehen hier auch die 
nächsten Kommunalwahlen am 9. Juni 2024. Wir wählen 
an diesem Tag unsere künftigen Stadt- und Ortschafts-

räte für die nächsten 5 Jahre. Es ist wichtig für unsere 
Stadtentwicklung, dass sich auch junge Menschen in die 
Kommunalpolitik einbringen und diese mitgestalten.

Gern lade ich Sie hiermit herzlich zum Neujahrsempfang 
am 24. Januar 2024 um 18.30 Uhr im Bürgerhaus 
Eilenburg ein. Es erwarten Sie ein themenbezogenes, 
zukunftsorientiertes Rahmenprogramm und die Gele-
genheit für den Austausch von Meinungen und Informa-
tionen sowie das Führen interessanter Gespräche.

Neben Entscheidungsträgern aus Politik und Verwal-
tung ist der weitere Teilnehmerkreis offen. Für den an-
stehenden Neujahrsempfang kann jeder Einwohner und 
Einwohnerin bis 35 Jahren ein Teilnahmeinteresse be-
kunden. Die Stadtverwaltung möchte damit das Politi-
kinteresse in der jungen Generation wecken und zum 
Mitgestalten aufrufen.

Insgesamt sind ca. 150 Sitzplätze für den Neujahrsemp-
fang des Oberbürgermeisters im Jahr 2024 frei zu verge-
ben. Jeder volljährige Interessierte kann nur eine Inter-
essensbekundung abgeben und max. eine Begleitperson 
mitbringen. Es werden nur Anmeldungen von Einwohnern 
der Stadt Eilenburg und deren Ortsteile berücksichtigt.

Ihre Interessensbekundung übermitteln Sie unter Anga-
be des Vor- und Zunamens, Ihrer Adresse, Ihrer Rück-
rufnummer sowie Ihrer Altersangabe per E-Mail an das 
Sekretariat des Oberbürgermeisters 
(stadtverwaltung@eilenburg.de) oder telefonisch unter 
03423 652-111.

Übersteigen die eingegangenen Anmeldungen die zur Ver-
fügung stehenden Sitzplätze, entscheidet das Losverfah-
ren. Die angemeldeten bzw. ausgelosten Bürgerinnen und 
Bürger werden nachfolgend durch eine offizielle Einladung 
des Oberbürgermeisters zum Neujahrsempfang geladen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Schneebedeckter Lichterglanz auf dem Weihnachtsmarkt Eilenburg 

Erweitere Besucherfläche wird positiv angenommen
Nachdem die Stadt Eilenburg bereits im vergangenen 
Jahr zugunsten größerer Regionalität selbst als Veran-
stalter des Weihnachtsmarktes agierte, führte sie ihn 
auch vom 1. - 3. Dezember dieses Jahres wieder bei 
schönstem Winterwetter durch.

Dabei wurde neben viel Lichterglanz mit Märchenfiguren 
und Kerzenportal auch allerlei für die kleinen Besucher 
geboten. Schon zur Eröffnung kam der Weihnachtsmann 
mit seiner Frau sowie zahlreichen Helfern und auch dem 
Weihnachtsengel vorbei und sorgte für leuchtende Kin-
deraugen. Bei der Weihnachtsmannsprechstunde zu ver-
schiedenen Zeiten an den drei Tagen konnten die Kinder 
ihre Wünsche dem bärtigen Mann direkt ins Ohr flüstern 
oder auch die Wunschzettelbriefkästen nutzen. Einer da-
von verweilte zu den Öffnungszeiten der Nikolaikirche 
und wartete auch dort auf viele Briefe. Außerdem bot 
das in diesem Jahr neu gegründete Kreativnetzwerk eine 
kleine Wichtelwerkstatt mit Kerzenziehen und Linoldruck 
in einem freien Ladengeschäft in der Leipziger Straße 
an. Das Mitmachmärchen der Märchenfee Lia war sehr 
beliebt und viele Kinder nutzen die spontane Auftritts-
möglichkeit auf der Bühne.

Die Hütten und Stände waren auf dem gesamten Markt-
platz und in dem Bereich „Unter den Linden“ platziert. 
Mit der Anordnung der Stände und der angebrachten 
Beleuchtung wurde ein heimeliger Charakter erzeugt 
und dem Wunsch aus dem letzten Jahr nach mehr Platz 
entsprochen. Alle beteiligten Händler und Gastronomen 
zeigten sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden und 
sicherten sich teilweise bereits für das kommende Jahr 
einen Standplatz.

Stadtverwaltung und Besucher freuten sich auch über 
die Angebote der Rinckart Gemeinde in der Nikolaikir-
che, wo u.a. das gemeinsame Liedersingen stattfand.

Erstmalig gab es einen „Eilenburger Schwibbogen“ als 
imitierte Weihnachtsedition. Dieser wurde am Stand der 
Stadtverwaltung Eilenburg verkauft. Bereits am ersten 
Weihnachtsmarkttag waren alle 40 gefertigten Schwib-
bögen ausverkauft. Die Verwaltung freut sich über das 
große Interesse am Produkt und überlegt im kommen-
den Jahr ein neues Motiv gestalten zu lassen.

An dieser Stelle möchten sich die Stadtverwaltung noch-
mals ganz herzlich bei allen Beteiligten am Weihnachts-

markt 2023 bedanken. Ganz besonderer Dank gilt dem 
Bauhof Eilenburg sowie den Hausmeistern der städti-
schen Einrichtungen für die geleisteten Auf- und Abbau-
arbeiten, der Firma Danzmann – die für genügend Ka-
bel, Licht und Strom sorgten, dem gesamten Team der 
Musikwerkstatt Eilenburg für die technische Betreuung 
der Bühne von früh bis spät, der Feuerwehr, der Land- 
und Gartentechnik Friedrich GmbH für die gesponserten 
Rundstrohballen, welche im Nachgang als Spende an 
den Tierpark Eilenburg gebracht wurden, Blumen Meu-
che für die tolle Dekoration des Bilderrahmens sowie der 
Strohballen und schlussendlich den Tanzgruppen Eilen-
burg, welche in diesen Jahr mit Weihnachtsmann und all 
seinen Helfern für leuchtende Kinderaugen sorgten.

Termin für 2024 steht fest
Im kommenden Jahr wird der Weihnachtsmarkt wieder 
am ersten Adventswochenende stattfinden, also vom 
29. November bis 1. Dezember 2024. Anmeldungen für 
Hütten und Standplätze nehmen wir bereits jetzt gerne 
entgegen.

Kontakt:
Stadtverwaltung Eilenburg | Wirtschaftsförderung und 
Tourismus | Tel.: 03423 652273 
Mail: veranstaltungen@eilenburg.de

Fotos: Stadtverwaltung Eilenburg
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Die Model Sachsen Papier GmbH übergibt gesponserte Eilenburger Boxen an 
die Stadt
Seit Juni 2022 gibt es sie bereits, die „Eilenburger Box“. 
Wer sie noch nicht kennt, dies ist eine Geschenke-Box, 
die ausschließlich mit einheimischen Produkten gefüllt ist 
und die es in der Tourist-Information zu kaufen gibt.

In Zukunft kommen aber nicht nur die Inhalte, sondern 
auch die Verpackung von einem Eilenburger Unterneh-
men. Die Model Sachsen Papier GmbH sponsert die neu-
en Verpackungen. Um diese Idee umzusetzen, hatte sich 
Simone Höge, Mitarbeiterin der Papierfabrik mit Kathleen 
Schaaf von der Stadtverwaltung in Verbindung gesetzt, 
Unterstützung angeboten und gemeinsam die neue Box 
kreiert. Herausgekommen ist ein Produkt, das ebenso 
wie der Inhalt für Regionalität und Nachhaltigkeit steht.
Im Moment wird das Material hierfür zwar nicht in Eilen-
burg hergestellt, da sich das Werk noch bis zum Frühjahr 
2024 im Umbau befindet und deshalb derzeit nicht pro-
duziert. In Zukunft wird in Eilenburg aus 100 % Altpapier 
das Wellpappenrohpapier für diese Art von Verpackun-
gen hergestellt. Dies wird in anderen Werken der Model 
Group zu Wellpappe weiterverarbeitet und daraus wer-
den dann wiederum Verpackungen jeder Art nach Kun-
denwünschen gefertigt.

Fotos: Stadtverwaltung Eilenburg

Da die Werke der Model Group eng zusammenarbeiten 
sind die ersten Verpackungen fertig gestanzt und ge-
druckt. So konnten Geschäftsführer Dirk Schwarze und 
Assistentin Katrin Baumgart von der Model Sachsen 
Papier GmbH unserem Oberbürgermeister Ralf Sche-
ler nun die ersten Exemplare der neuen Verpackungen 
übergeben.

30 Jahre Stadtseniorenrat Eilenburg

Der Stadtseniorenrat informiert

Am 30.11.2023 hat der Stadtseniorenrat traditionell 
wieder gemeinsam mit der Seniorenresidenz K&S einen 
besinnlichen Nachmittag in der Vorweihnachtszeit orga-
nisiert. Frau Altmann (Bibliothek Eilenburg) sorgte mit 
besinnlichen und heiteren Geschichten und Gedichten 

für eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit und 
auch das gemeinsame Singen klappte ganz gut.
Vielen Dank an die Mitarbeiter von K&S für die liebevolle 
Vorbereitung; und Danke auch an Frau Altmann für das 
stimmungsvolle Programm.

Damit geht das Jubiläumsjahr langsam dem Ende ent-
gegen.
Wir blicken auf ereignisreiche Monate zurück: Der Stadt-
seniorenrat konnte mit abwechslungsreichen Veranstal-
tungen viele Senioren*innen erreichen. Gelungen war 
auch die erste Seniorenwoche nach Corona.

Wir wünschen allen Senioren*innen ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2024.
Für das neue Jahr beginnen bereits jetzt die Planungen. 
Dabei ist der Stadtseniorenrat für Ideen und Anregungen 
immer offen.
Wir sind erreichbar unter der Tel.-Nr. 034237052990 
oder per E-Mail: stadtseniorenrat@eilenburg.de.
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Wir begrüßen unsere jungen Mitbürger in der Großen 
Kreisstadt Eilenburg und der umliegenden Gemeinden

Magdalena
geb. am 12.11.2023

3.912 g • 56 cm
Die glücklichen Eltern:

Franziska und Rene
Eilenburg

Noah
geb. am 28.11.2023

4.044 g • 54 cm
Die glücklichen Eltern:

Franziska und Björn Richter
sowie die Geschwister 

John und Adrian
Eilenburg

Mareen
geb. am 02.12.2023

3.816 g • 53 cm
Die glücklichen Eltern:
Lisa und Martin Werner
sowie die Geschwister 

Björn und Anni
Eilenburg

Im Eilenburger Krankenhaus erblickten u. a. genannte Babys das Licht der Welt.
Diese Eltern gaben die Zustimmung zur Veröffentlichung einer Geburtsanzeige.

Wir wünschen für die Zukunft alles Gute!

Frau Hildegard Markert  102. Geburtstag
Frau Ursula Kunze   95. Geburtstag
Herr Günter Grabe  90. Geburtstag
Herr Heinz Kittler  90. Geburtstag
Frau Inge Martin  90. Geburtstag
Herr Hans-Dieter Hannuschka   90. Geburtstag
Frau Irmgard Lipper   85. Geburtstag
Frau Irma Pfluger  85. Geburtstag
Frau Margott Bloyl  85. Geburtstag
Frau Inge Kaspritzki  85. Geburtstag
Frau Roswitha Kosub  80. Geburtstag
Frau Ella Zimmermann  80. Geburtstag
Frau Doris Meißner  80. Geburtstag
Frau Margrit Kinast  80. Geburtstag
Herr Wolfgang Bucher  75. Geburtstag

Herr Jürgen Kunath   75. Geburtstag
Herr Heinz Sauer  75. Geburtstag
Frau Marianne Romschikowski  70. Geburtstag
Frau Christine Heinemann   70. Geburtstag
Frau Martina Köthe  70. Geburtstag
Herr Bernd Cirotzki   70. Geburtstag
Frau Monika Jungnickel   70. Geburtstag
Herr Andreas Paul   70. Geburtstag
Herr Volker Strech  70. Geburtstag

Wir gratulieren auch den nicht genannten Geburtstags-
kindern recht herzlich! Sollte eine Gratulation nicht ge-
wünscht werden, bitten wir um schriftliche Informati-
on mindestens acht Wochen vor dem Geburtstag unter 
Stadtverwaltung Eilenburg, Bürgerbüro, Marktplatz 1, 
04838 Eilenburg.

Straßensperrungen in der Stadt Eilenburg
Straße Friedrichshöhe
Maßnahme Vollsperrung in Teilabschnitten
Zeitraum 25.09.2023 bis 29.02.2024
Grund Austausch Trinkwasserleitung im Auftrag 

Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen

Straße Kreuzweg
Maßnahme Vollsperrung
Zeitraum 01.12. bis 24.12.2023
Grund Freihaltung wegen Verkauf Weihnachts-

bäumen

Straße Puschkinstraße
zwischen Windmühlenstraße und Gabel-
weg

Maßnahme Vollsperrung
Zeitraum 22.12.2023 von 17:00 bis 24:00 Uhr
Grund Absicherung Veranstaltung

Überörtliche Straßensperrungen

Straße Kreisstraße K 7423
zwischen Gallen und Kospa

Maßnahme Vollsperrung
Zeitraum 04.09. bis 22.12.2023
Grund Fahrbahndeckenerneuerung und Markierung

Umleitung über Liemehna – S4 ist ausge-
schildert
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Stadtmuseum Eilenburg  im „Roten Hirsch“

Torgauer Straße 40  Tel.: 03423 652 222                  museum@eilenburg.de 
04838 Eilenburg   www.kulturunternehmung.de/museum

Öffnungszeiten
Di.:    10:00 - 18:00 Uhr  Do., So.:        10:00 - 17:00 Uhr
Mi., Fr., Sa.:  10:00 - 14:00 Uhr

Sonderausstellung

So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit …
- Selbstgebasteltes unterm Weihnachtsbaum aus den letzten 100 Jahren -

03. Dezember 2023 – 25. Februar 2024

Datum / 
Uhrzeit

Ort Veranstaltungen Veranstalter

Do., 21.12.23
16 Uhr

Sternwarte Das Geheimnis des Weihnachtssterns 
(ab 5 Jahre)
Eine Anmeldung auf unserer Internetseite 
oder telefonisch ist zwingend erforderlich.

Sternwarte „Juri Gagarin“, Tel.: 
03421 758 7277,
www.sternwarte-nordsachsen.de

Fr., 22.12.23
19 – 1 Uhr

Schwimmhalle 
Eilenburg

Lange Saunanacht Schwimmhalle,
Tel.: 03423 758398, 
www.kulturunternehmung.de

Sa., 
23./24.12.23
15 Uhr

Tierpark Eilen-
burg

Weihnachten im Tierpark
Der traditionell stimmungsvolle Ausklang des 
Jahres.

Tierpark Eilenburg,
Tel.: 03423 752984,
www.tierpark-eilenburg.de

So., 24.12.23
9 – 13 Uhr

Schwimmhalle 
Eilenburg

Heiligabend - Sauna gemischt Schwimmhalle,
Tel.: 03423 758398,
www.kulturunternehmung.de

Mo., 25.12.23
20 Uhr

Bürgerhaus 
Eilenburg

Weihnachtsdisco Bürgerhaus,
Tel.: 03423 7003930, 
www.kulturunternehmung.de

Di., 26.12.23
9 – 17 Uhr

Schwimmhalle 
Eilenburg

2. Weihnachtsfeiertag
Sauna gemischt

Schwimmhalle,
Tel.: 03423 758398,
www.kulturunternehmung.de

So., 31.12.23
9 – 13 Uhr

Schwimmhalle 
Eilenburg

Silvester
Sauna gemischt

Schwimmhalle,
Tel.: 03423 758398, 
www.kulturunternehmung.de

So., 31.12.23
16 Uhr

Bürgerhaus 
Eilenburg

Bauchredner Roy Reinker - Best Off - 
„Das wird der KNALLER“

Bürgerhaus,
Tel.: 03423 7003930, 
www.kulturunternehmung.de

Di., 02.01.24
10 Uhr

Stadtmuseum 
Eilenburg

So viel Heimlichkeit, in der Weihnachts-
zeit!
Sonderausstellung bis 25. Februar 2024.
Selbstgebasteltes unterm Weihnachtsbaum

Stadtmuseum,
Tel.: 03423 652222, 
www.kulturunternehmung.de

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Eilenburg  

Das Amtsblatt erscheint 14-täglich in den ungera-
den Wochen für alle Haushalte kostenlos.

- Herausgeber: Große Kreisstadt Eilenburg, Tele-
fon: 03423 652127, Fax: 03423 601612

- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 
04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: 
(03535) 489-0, 

 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamt-
lichen Teil: Der Oberbürgermeister der Stadt Ei-
lenburg, Herr Scheler 

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: LI-
NUS WITTICH Medien KG, 

 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas 
Barschtipan, 

 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, www.wit-
tich.de/agb/herzberg

Eingereichte Manuskripte erheben keinen An-
spruch auf Veröffentlichung bzw. Vollständigkeit. 
Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung 
über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröf-
fentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere 
zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht geliefer-
te Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein 
Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Volkssolidarität e.V. Eilenburg
Die Volkssolidarität Eilenburg e.V. hat am 29.11.2023 
eine Informationsveranstaltung des ambulanten Pflege-
dienstes der Volkssolidarität Eilenburg durchgeführt, die 
gut besucht war. Es gab Hinweise zu neuen Pflegekursen 
und Pflege in der Häuslichkeit. Auch konnte die Gelegen-
heit genutzt werden, individuelle Fragen zu klären.
Am 05.12.2023 hat die Volkssolidarität Eilenburg e.V. 
ihre Mitglieder und Gäste - u. a. auch den Oberbürger-
meister und den Vorsitzenden des Stadtseniorenrates - 
zu ihrer Jahresabschlussfeier ins Bürgerhaus Eilenburg 
eingeladen. Ca. 170 Mitglieder waren dieser Einladung 
gefolgt und erlebten eine tolle Veranstaltung.
Das Programm des Johann-Strauß-Chores einschließlich 
Orchester begeisterte mit bekannten Weihnachtsliedern 
und animierte die Gäste zum Mitsingen. Erstaunlich, wie 
textsicher unsere Senioren*innen waren!
Im zweiten Teil des Programms erklangen bekannte Mu-
sical- und Operettenmelodien. Langanhaltender Applaus 

war der verdiente Lohn für die Künstler, die sich mit 
mehreren Zugaben dafür bedankten.
Bei der anschließenden Disco wurde dann noch fleißig 
das Tanzbein geschwungen.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt.
Danke für diese rundum gelungene Veranstaltung!

Bürgerinformation des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde
Die Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde, Maxim-Gorki-Platz 1, 
04838 Eilenburg, bleibt vom 27.12. bis 29.12.2023 geschlossen.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Scheler
Verbandsvorsitzender
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Stellenausschreibung
Der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen sucht in Voll-
zeit und unbefristet zum frühestmöglichen Zeitpunkt

einen Installateur/technischen Mitarbeiter  
m/w/d
Das Berufsbild Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik (Wasserversorger/in) bildet vordergründig 
das tägliche Beschäftigungsprofil ab.

Als persönliche Voraussetzungen sei-
tens des/der Bewerbers/in werden
erwartet: abgeschlossene Berufsausbildung entspre-
chend den genannten Berufsbildern

Detailinformationen unter: www.v-e-w.de

Kontaktdaten: Frau Seidel, Personal / 03423 685512 / 
bewerbung@v-e-w.de

Kreisverband Nordsachsen e. V.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und Gästen ein schönes, friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest sowie ei-
nen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2024.
Im Januar starten wir wieder gemeinsam in ein ereignis-
reiches Jahr und laden alle in die Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität ein.
Die erste Veranstaltung des Club 50 Plus nach dem Jah-
reswechsel findet am 10.01.24 in unserer Begegnungs-
stätte in der Eckartstr. 24a statt. OBM Herr R. Scheler 
informiert zum Thema: EU-Förderung in Eilenburg. Alle 
Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.
Ansprechpartner in der Begegnungsstätte Eilen-
burg, Eckartstr. 24a,
Frau Windisch, Telefon 03423 602350:

Wöchentliches Kaffeekränzchen Donnerstag 14:00 – 
16:00 Uhr
Kaffee, Kuchen und gemütliches Beisammensein
Kurzfristige Angebote und Änderungen erhalten 
Sie telefonisch in unserer Begegnungsstätte und im 
Schaukasten vor unserem Haus in der Eckartstr. 24a.

Auf unserer Homepage 
www.volkssolidaritaet-nordsachsen.de finden Sie weite-
re Informationen, Termine und Stellenangebote unseren 
Verein und die Einrichtungen betreffend.

Evangelische Kirchengemeinde Martin Rinckart 
Eilenburg, Nikolaiplatz 3, Tel. 602056
Die Kirche im Internet: www.kirche-eilenburg.de

jeden Do. 08:00 Uhr Morgengebet in der Nikolai-
kirche

jeden Fr. 18:00 Uhr Friedensgebet in der Sakristei 
der Marienkirche

Das Morgengebet und die Abendandacht sind öffentliche 
Veranstaltungen. Besucher sind gern gesehen.

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
dienstags von 09:00 Uhr – 12:30 Uhr und donnerstags 
von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Am 28.12. ist das Gemeindebüro nicht besetzt.
Pfarrerin Edelgard Richter
Tel.: 03423 754478
E-Mail: edelgard.richter@freenet.de
Fr., 22.12.
10:00 Uhr DRK Pflegeheim Andacht
So., 24.12.
15:00 Uhr Nikolaikirche Christvesper 

mit Krippenspiel
So., 24.12.
17:00 Uhr Marienkirche Musikalische Christvesper
Mo., 25.12.
10:30 Uhr Kirche 

Doberschütz
Gottesdienst 
mit Abendmahl

Di., 26.12.
10:30 Uhr Gemeindesaal Gottesdienst
So., 31.12.
18:00 Uhr Marienkirche Andacht mit Abendmahl
Mo., 01.01.
14:00 Uhr Kirche Sprotta Gottesdienst 

mit Abendmahl

So., 07.01.
10:30 Uhr Gemeindesaal Gottesdienst
____________________________________________

So., 24.12., 15 Uhr, St. Nikolai Kirche
Traditionelles Krippenspiel mit Kindern der Singschule 
und Gastspielern.
So., 24.12., 17 Uhr, St. Marien Kirche
Die Martin-Rinckart-Kantorei und verschiedene Instru-
mente gestalten gemeinsam die Christvesper. Es erklin-
gen traditionelle Weihnachtslieder mit Choräle und fest-
liche Orgelmusik.

Die evangelische Kirchengemeinde „Martin Rinck-
art“ wünscht eine gesegnete Weihnachtszeit.
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Wichtige Information der Stadtwerke Eilenburg GmbH
Unser Kundenbüro bleibt vom 27.12.2023 bis zum 
01.01.2024 geschlossen. Wir sind ab 02.01.2024 wie 
gewohnt für Sie da.
Das Kundentelefon wird in diesem Zeitraum ebenfalls 
nicht besetzt sein.
Liegt eine Störung der Strom- oder Gasversorgung sowie 
der Fernwärmeversorgung vor, informieren Sie bitte un-
seren Bereitschaftsdienst. 

Für Strom und für Fernwärme 
wählen Sie bitte die 03423 687441,
für Gas die 0800 345362874.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr.

Ihr Stadtwerke-Team

Das Büro des Stadtrates informiert
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg fasste in 
seiner Sitzung am 04.12.2023 folgende Beschlüsse:
Beschluss Betreff
61/2023 Fortschreibung Radverkehrskonzept - Rad-

netzplan
62/2023 Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

für Eilenburg - Beschluss zur Einleitung des 
Verfahrens

63/2023 Förderung der privaten Baumaßnahme zur 
Modernisierung und Instandsetzung des 
Gebäudes Wallstraße 5 im Fördergebiet 
Stadtzentrum

64/2023 Förderung der privaten Baumaßnahme zur 
Modernisierung und Instandsetzung des 
Gebäudes Karlstraße 1 / Rinckartstraße 9a 
im Fördergebiet Stadtzentrum

65/2023 Über- und außerplanmäßige Ausgaben des 
Haushaltsjahres 2023

66/2023 Verkauf des Grundstücks Lilienstraße, Flur-
stücke 2/104, 2/158, 2/159, 2/173 und 
2/176 sowie des Flurstücks 2/261 der Flur 
33 in der Gemarkung Eilenburg

67/2023 Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweite-
rung um Bürgertreff, Puschkinstraße 17, 
04838 Eilenburg, Los 03 - Erd- und Grün-
dungsarbeiten - Vergabebeschluss

68/2023 Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweite-
rung um Bürgertreff, Puschkinstraße 17, 
04838 Eilenburg, Los 04 - Holzbau - Verga-
bebeschluss

69/2023 Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erwei-
terung um Bürgertreff, Puschkinstraße 
17, 04838 Eilenburg, Los 09 - Stark- und 
Schwachstrominstallationen - Vergabebe-
schluss

70/2023 Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweite-
rung um Bürgertreff, Puschkinstraße 17, 
04838 Eilenburg, Los 10 - Heizungs- und 
Sanitärinstallationen - Vergabebeschluss

71/2023 Bildung Gemeindewahlausschuss für die 
Kommunalwahlen 2024

72/2023 Eckpunkte zur einvernehmlichen Regelung 
der Abfallwirtschaft zwischen dem Land-
kreis Nordsachsen und der Großen Kreis-
stadt Eilenburg

Die Beschlüsse des Stadtrates sind - sofern keine Grün-
de dagegensprechen – im Internet einsehbar unter 
www.eilenburg.de.

Bekanntgabe der Erscheinungstermine für das Amtsblatt im Jahr 2024
Mit Beschluss Nr. 12/2021 vom 01.03.2021 wurde fest-
gelegt, dass die Erscheinungstermine des „Amtsblattes 
der Großen Kreisstadt Eilenburg und der Gemeinden Do-
berschütz, Jesewitz und Zschepplin“ zum Jahresende für 
das Folgejahr bekannt zu geben sind. Die Termine für 
das Jahr 2024 lauten:
04. Januar
18. Januar
01. Februar
15. Februar
29. Februar
14. März
28. März
11. April
25. April
08. Mai

23. Mai
06. Juni
20. Juni
04. Juli
18. Juli
01. August
15. August
29. August
12. September
26. September
10. Oktober
24. Oktober
07. November
21. November
05. Dezember
19. Dezember
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Einleitung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans  
für die Große Kreisstadt Eilenburg
Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
04.12.2023 beschlossen, das Verfahren zur Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans für die Große Kreisstadt 
Eilenburg einzuleiten.

Die Aufgabe der Aufstellung, Änderung oder Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans (FNP) gehört gemäß § 5 in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch zu den kommuna-
len Pflichtaufgaben. Während der FNP als vorbereitender 
Bauleitplan die räumlichen Entwicklungsziele nur grob 
darstellt und keine rechtsverbindlichen Festlegungen mit 
Außenwirkung enthält, ist es der verbindlichen Bauleit-
planung in Form des Bebauungsplans (B-Plan) vorbehal-
ten, rechtsverbindliche Regelungen für die Bodennut-
zung festzusetzen (allerdings nicht parzellenscharf). Der 
FNP muss an die Ziele der Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung angepasst werden; umgekehrt sollen 
sich aber auch die übergeordneten Planungsebenen an 
die Ziele der kommunalen Raumordnungspläne anpas-
sen. Im FNP wird für das gesamte Stadtgebiet die sich 
aus der gegenwärtigen und zukünftigen städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dargestellt. Dazu werden vorab die abseh-
baren Erfordernisse und beabsichtigten Entwicklungszie-
le der Stadt ermittelt und festgelegt.

Der aktuelle FNP der Stadt Eilenburg ist seit 20.11.2009 
rechtswirksam. Seitdem wurde er aufgrund der Aufstel-
lung und Aufhebung von Bebauungsplänen dreimal ge-
ändert.
Der Planungshorizont eines FNP umfasst in der Regel 
10 bis 15 Jahre. Im Jahr 2024 sind 15 Jahre seit In-
krafttreten des aktuellen FNP vergangen.
Seit 2009 sind verschiedene Entwicklungen und verän-
derte Rahmenbedingungen eingetreten, die eine Fort-
schreibung des FNP erforderlich machen. Dazu zählen 
insbesondere nachfolgende Gründe:

 Für B-Pläne der Innenentwicklung gemäß § 13 a 
BauGB ist keine parallele Änderung des FNP erfor-
derlich, sondern lediglich eine Berichtigung des FNP.

 Bereits laufende Verfahren zur Aufstellung von B-Plä-
nen erfordern eine parallele Änderung des FNP, da de-
ren Planziele nicht aus dem FNP abgeleitet sind.

 Anpassung der Flächennutzungsplanung an die Fort-
schreibung von übergeordneten Planungen (neuer 
Regionalplan Leipzig-Westsachsen seit 2021 in Kraft, 
zurzeit Teilfortschreibung zum Thema erneuerbare 
Energien).

 Die Ausweisung von Flächen für die Gewinnung er-
neuerbarer Energie, insbesondere für Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen, werden im neuen FNP größe-
ren Raum einnehmen.

 Stetiger und weiter gewünschter Zugewinn neuer 
Einwohner. Zur Bedarfsermittlung wird aktuell eine 
Einwohner-, Haushalt- und Wohnbaulandprognose 
erstellt. Diese Prognose dient als Grundlage der Dar-
stellung von Flächen für zukünftige Wohnnutzung.

 Aufgrund des allgemeinen Strukturwandels im Ein-
zelhandel, der durch die Covid-19-Pandemie noch 
verstärkt wurde, gibt es tiefgreifende Veränderungen 
in der Eilenburger Einzelhandelslandschaft, rechtli-
che und städtebauliche Rahmenbedingungen wur-
den geändert. Derzeit erfolgt die Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzeptes (EHK) aus dem Jahr 2015.

 Für eine Weiterentwicklung des Wirtschaftsstand-
orts Eilenburg ist eine Prüfung des Flächenbedarfs 
für Industrie und Gewerbe vorzunehmen. Auf die-
ser Grundlage erfolgt gegebenenfalls die Darstellung 
von zusätzlichen Flächen für zukünftige Gewerbe-
nutzung.

Die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes für das 
gesamte Gemeindegebiet erstreckt sich auf Grund der 
Vielzahl der zu berücksichtigenden Belange, der Kom-
plexität und des umfangreichen Beteiligungsprozesses 
meist über mehrere Jahre. Der vorliegende FNP wurde 
in einem Zeitraum von ca. drei Jahren aufgestellt (aus 
den Teilflächennutzungsplänen von Eilenburg mit den 
Ortsteilen Hainichen und Wedelwitz und der Gemeinde 
Kospa-Pressen).

Der genaue zeitliche Ablauf und der Abschluss des bau-
leitplanerischen Aufstellungsverfahrens steht in Abhän-
gigkeit von politischen Beratungen und Entscheidungen 
und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig be-
stimmt werden. Der derzeit angestrebte Zeitplan sieht 
die Erarbeitung und die Offenlage des Planvorentwur-
fes im Jahr 2024, den frühestmöglichen Zeitpunkt der 
Rechtskraft im Jahr 2026 vor.

Scheler
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung

Aufstufung des Weges „Damm/Eimann“ zum Feldweg verfügt  
durch das Landratsamt Nordsachsen

Anfangspunkt: Knoten: 0000278, beginnt in Höhe 
B 107

Endpunkt: Knoten: 4541671, Weinbergstraße
Gemarkung: Eilenburg, Flur 8
Grundstück(e): Fl.-Nr. 176/1
Eigentümer: Stadt Eilenburg
Länge: ca. 456 Meter
Ausbauzustand: unbefestigt
Verfügung: Aufstufung zum Feldweg
Widmungs-
beschränkung: keine
Wirksamwerden: 01.01.2024

Der Weg wird der übergeordneten Straße „Weinbergstra-
ße“ als neuer Straßenabschnitt zugeordnet.
Die Rechtsbehelfsbelehrung ist Bestandteil dieser Be-
kanntmachung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üb-
lichen Besuchszeiten im Landratsamt Nordsachsen, 
04838 Eilenburg, Dr.-Belian-Straße 5 im Straßenbauamt 
eingesehen werden.
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Nordsachsen, Straßenbauamt, Schlossstra-
ße 27, 04860 Torgau oder den Außenstellen

Fischerstraße 26, 04860 Torgau;
Südring 17, 04860 Torgau;

Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch;
Dr.-Belian-Straße 4-5, 04838 Eilenburg;
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz;

einzulegen. Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten digitalen Signatur 
nach dem Vertrauensdienstgesetz (VDG) zu versehen. 
Der Zugang für die elektronische Übermittlung ist über 
die E-Mail-Adresse poststelle@lra-nordsachsen.de-mail.
de eröffnet. Es wird gebeten, den Widerspruch zu be-
gründen.

gez. Schmidt
Amtsleiter Straßenbauamt

9. Nordsächsischer Pendler- und Rückkehrertag 
am 27.12.2023 von 10 bis 12 Uhr in Eilenburg,  
Bürgerhaus – Kleiner Saal, Franz-Mehring-Str. 23

Für Pendler, Rückkehrer und Jobinteressierte

Sie pendeln täglich eine längere Strecke und wollen Ih-
ren Arbeitsweg verkürzen?
Sie oder Ihre Familienangehörigen sind aus dem Land-
kreis Nordsachsen abgewandert und denken nun daran 
wieder zurückzukommen?
Sie möchten sich beruflich umorientieren und sind auf 
der Suche nach interessanten Jobs?
Dann ist der Nordsächsische Pendler- und Rückkehrertag 
genau das Richtige für Sie!
Nutzen Sie die Chance, mit Ansprechpartnern regionaler 
Unternehmen ins Gespräch zu kommen und sich über 
attraktive Jobangebote zu informieren.

In Eilenburg präsentieren sich bis jetzt folgende Unter-
nehmen:
- Autohaus Gegner GmbH
- EBAWE GmbH
- Kampf LST GmbH & Co. KG
- Kreiskrankenhaus GmbH Delitzsch, Kliniken Delitzsch 

& Eilenburg
- Landratsamt Nordsachsen
- Mercer Torgau GmbH & Co.KG
- Model Sachsen Papier GmbH
- Profiroll Technologies GmbH
- SportSpar GmbH
- Straßen- und Tiefbau GmbH Eilenburg

Weitere Informationen unter www.rueckkehrertag.de
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jagdgenossenschaft Battaune führt am Freitag, 
den 09.02.2024 um 19.00 Uhr die jährlich Hauptver-
sammlung durch.
Dazu laden wir alle Grundbesitzer, auf deren Flächen die 
Jagd ausgeübt werden kann, recht herzlich ein.
Tagungsort: 04838 Doberschütz OT Battaune, Battauner 
Hauptstr. 25 Saal der Gemeinde
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Jagdvorstandes und Beschlussfassung 

über die Jahresrechnungen des Jagdjahres 2022 / 
2023

3. Entlastung des Jagdvorstandes und Kassenführers
4. Diskussion und Beschlussfassung über den neuen 

Haushaltsplan und über die Verwendung des Rein-
ertrages

5. Einschätzung des abgelaufenen Jagdjahrs durch den 
Jagdpächter

6. Schlusswort des Vorsitzende der Jagdgenossenschaft
7. Gemeinsames Abendessen mit anschließendem ge-

mütlichen Beisammensein
Zur Aktualisierung des Jagdkatasters ist bei Flächen- 
und Eigentumsänderungen ein aktueller Grundbuchaus-
zug vorzulegen.

gez.Seifert
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Battaune

Förderverein der FF Doberschütz e. V.

Blutspendetermin am 29.12.2023
Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost 
gGmbH, unterstützt vom Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Doberschütz 
e. V., führt am 29.12.2023 von 15:00 – 
18:00 Uhr den nächsten Blutspendeter-
min in Doberschütz im Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr in der Eilen-
burger Chaussee 14 durch.

Die Anmeldung zur Blutspende kann unter folgendem 
Link bzw. QR-Code erfolgen:
Link: https://terminreservierung.blutspende-
nordost.de/m/Doberschuetz

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost und der Förderver-
ein der FF Doberschütz e.V. bitten um rege Teilnahme.
Die Versorgung mit Speisen und Getränken ist gesichert.

Sat zung über die Er he bung von Ver wal tungs ko sten für Amts hand lun gen und 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen in wei sungs frei en An ge le gen hei ten

(Verwaltungskostensatzung)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 99),die zuletzt 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 8a Abs. 1 des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Arti-
kel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 05. April 2019 (Sächs-
GVBl. S. 245) geändert worden ist, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Doberschütz in seiner öffentlichen Sitzung 
am 30.11.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Kostenpflicht
(1) Die Gemeinde erhebt für Amtshandlungen und sons-
tige öffentlich-rechtliche Leistungen (nachstehend öf-
fentlich-rechtliche Leistungen genannt) in weisungsfrei-
en Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Auslagen 
(Verwaltungskosten).

(2) Die in § 8a SächsKAG genannten Bestimmungen des 
Sächsischen Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG) 
finden bei der Erhebung von Verwaltungskosten nach 
dieser Satzung entsprechende Anwendung.
§ 2
Kostenschuldner
(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist verpflichtet,
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zu-

zurechnen ist,
2. der die Verwaltungskosten durch eine vor der zu-

ständigen Behörde abgegebene oder mitgeteilte Er-
klärung übernommen hat oder

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen 
kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.
(3) Auslagen im Sinne des § 6 Abs. 1, die durch un-
begründete Einwendungen eines Beteiligten oder durch 
Verschulden eines Beteiligten oder eines Dritten entstan-
den sind, hat dieser zu tragen.
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schuldner fällig, wenn nicht die Gemeinde einen späte-
ren Zeitpunkt bestimmt.
(2) Der Kostenbescheid ist ein Leistungsbescheid im Sin-
ne des § 4 Abs. 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für 
den Freistaat Sachsen.

§ 6
Auslagen
(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammen-
hang mit der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leis-
tung anfallen und deshalb nicht nach § 3 Absatz 1 zu 
dem in die Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsauf-
wand gehören, werden in der tatsächlich entstandenen 
Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter 
den Voraussetzungen von Satz 1 insbesondere erhoben 
werden:
1. Vergütungen und Entschädigungen, die Zeugen, 

Sachverständigen, Übersetzern,Dolmetschern und 
sonstigen Personen zustehen;

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikations-
leistungen,

3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften 
und sonstige Aufwendungen bei Ausführung von 
Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle;

4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen
(2) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die kos-
tenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitig-
keit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen 
Gründen an die anderen Behörden, Einrichtungen oder 
Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.
(3) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteil-
ten Vervielfältigungen werden gesondert als Schreibaus-
lagen erhoben. Die Höhe der Schreibauslagen wird im 
Kostenverzeichnis bestimmt.

§ 7
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Verwaltungskostensatzung 
vom 06.04.2000, zuletzt geändert am 29.01.2004 außer 
Kraft.

Doberschütz, den 30.11.2023

Märtz
Bürgermeister

§ 3
Höhe der Verwaltungsgebühren
(1) Die verwaltungsgebühren- und auslagenpflichtigen 
Tatbestände sowie die Höhe der Gebühren bestimmen 
sich nach dem Kostenverzeichnis, das Anlage dieser Sat-
zung ist. Die Höhe der Verwaltungsgebühren bemisst 
sich nach dem Verwaltungsaufwand der an der öffent-
lich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stel-
len (Kostendeckungsgebot) und nach der Bedeutung der 
Angelegenheit für die Beteiligten. Verwaltungsaufwand 
sind die regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-
rechtlichen Leistung anfallenden Aufwendungen, insbe-
sondere Personal- und Sachaufwendungen. Ausnahmen 
vom Kostendeckungsgebot sind nur zulässig, wenn dies 
aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Die Gebühr darf 
nicht in einem Missverhältnis zu der öffentlich-rechtlichen 
Leistung stehen. Die Mindestgebühr beträgt 10,00 Euro, 
soweit im Kostenverzeichnis nichts abweichendes be-
stimmt ist. Für öffentlich-rechtliche Leistungen, die nicht 
im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Verwal-
tungsgebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis be-
werteten vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Leistungen 
bemessen wird. Fehlt eine vergleichbare öffentlich-recht-
liche Leistung, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
10,00 EUR bis höchstens 10.000,00 EUR erhoben.
(2) Kostenschuldner sind verpflichtet, die zur Feststel-
lung der Kosten erforderlichen Angaben wahrheitsge-
mäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen 
Unterlagen ggf. auch in Urschrift oder beglaubigter Ab-
schrift beizubringen.
(3) Unterliegt die öffentlich-rechtliche Leistung der Um-
satzsteuer, werden die Verwaltungskosten zuzüglich der 
aktuell gültigen Umsatzsteuer erhoben.

§ 4
Entstehung der Kosten
(1) Die Kosten entstehen mit der Beendigung der ver-
waltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leis-
tung oder bei Zurücknahme oder Erledigung des Antra-
ges oder Rechtsbehelfs.
(2) Die Vornahme einer öffentlich-rechtlichen Leistung 
auf Antrag kann davon abhängig gemacht werden, dass 
die Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder Si-
cherheit geleistet wird. Von der Anforderung einer Vo-
rauszahlung ist abzusehen, wenn dadurch eine für den 
Gebührenschuldner ein wesentlicher Nachteil entstehen 
würde oder dies aus sonstigen Gründen unbillig wäre.

§ 5
Zeitpunkt der Fälligkeit
(1) Verwaltungskosten werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kosten-

Kostenverzeichnis

Anlage zur Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Doberschütz

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr in EUR
1 Allgemeines
1.1. Auskünfte, insbesondere aus Akten, Büchern oder Einsichtnahme in solche (aus-

genommen Auskünfte einfacher Art) 10,00 bis 70,00
1.2. Amtliche Beglaubigung je Schriftstück (Zeugnisse, Abschriften, Durchschriften, 

Unterschriften) 10,00
1.3. Vervielfältigung (Kopien)
1.3.1 Format A4 je Blatt 0,30
1.3.2. Format A3 je Blatt 0,40
1.4. Fristverlängerung bei gebührenpflichtigen Genehmigungen 15,00
1.5. Genehmigungen aufgrund gesetzl. Vorschriften, gemeindlicher o.ä. Bestimmungen 10,00 bis 500,00
1.6. Rechtsbehelfsgebühr: Entscheidung über förmliche Rechtsbehelfe, einschließlich 

der Entscheidungen über Widersprüche Dritter wie § 8 SächsVwKG
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2. Ordnungsamt
2.1. Fundsachen
2.1.1. bei Sachen bis zu einem Wert von 500,00 EUR 5% des Wertes

mind. 10,00
2.1.2 bei Sachen mit einem Wert über 500,00 EUR 25,00 zzgl. 3% des 

500,00 EUR überstei-
genden Wert

2.1.3 bei Tieren Ersatz der Unterbrin-
gungs- /Transportkos-

ten
2.2. Sondernutzung

Erteilung einer Erlaubnis gemäß Sondernutzungssatzung 15,00
3. Finanz-/Vollstreckungsangelegenheiten
3.1. Auskunft Stand Personenkonto je Haushaltsjahr 15,00
3.2. Ausstellung einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 15,00
3.3. Erstellung einer Mahnung gem. § 13 (2) SächsVwVG 8,00
3.4. Vollstreckungsankündigung bis 40,00 mind. 20,00
3.5. Pfändung nach §§ 14, 15 SächsVwVG
3.5.1. - Vornahme der Amtshandlung bis zu 3 Stunden bis 50,00 mind. 20,00
3.5.2. - Vornahme der Amtshandlung mehr als 3 Stunden 70,00
3.6. Anwendung unmittelbarer Zwang oder Zwangsräumung 100,00 bis 1.000,00
4. Bau- und Straßenverwaltung
4.1. Erteilung einer Hausnummer 15,00
4.2. Auskunft Kampfmittelüberprüfung 30,00
4.3. Erteilung einer Zustimmung gemäß § 50 Abs. 3 Telekomm.gesetz (TKG) 50,00 bis 120,00

Hinweise nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu 
Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeiten widerspro-
chen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Der Gemeinderat und seine Ausschüsse fassten in ihren Sitzungen  
folgende Beschlüsse
Bauausschuss 19.10.2023
69/2023 Antrag auf Vorbescheid; O. Richter im OT Do-

berschütz
70/2023 Antrag auf Baugenehmigung; T. Graß im OT 

Battaune
71/2023 Verkauf Flurstück 38, Flur 5, Gemarkung Mörtitz
72/2023 Übernahme Kosten Eigenanteil Radweg 

Sprotta-Eilenburg
Bekanntgabe Eilbeschlüsse
73/2023 Vergabe der Bauleistungen „Neubau Feuer-

wehr-Gebäude OT Mörtitz“ (LOS 30)
74/2023 Vergabe der Bauleistungen „Neubau Feuer-

wehr-Gebäude OT Mörtitz“ (LOS 07)
75/2023 Vergabe der Bauleistungen „Neubau Feuer-

wehr-Gebäude OT Mörtitz“ (LOS 09)
Gemeinderat 30.11.2023
76/2023 Aufstellungsbeschluss B-Plan „Eilenburger 

Chaussee“ OT Doberschütz
77/2023 Sitzungstermine des Gemeinderates und sei-

ner Ausschüsse 2024
78/2023 Bildung des Gemeindewahlausschuss für die 

Kommunalwahlen am 09.06.2024
79/2023 Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-

kosten für Amtshandlungen und sonstige öf-
fentlich-rechtliche Leistungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten (Verwaltungskostensatzung)

80/2023 Spenden, Schenkung und sonstige Zuwen-
dungen

81/2023 Zustimmung zur Anschaffung von Geschwin-
digkeitsmessgeräten für alle Ortsteile

Bauausschuss 07.12.2023
82/2023 Antrag auf Baugenehmigung; U. Singer im OT 

Sprotta-Siedlung
83/2023 Antrag auf Baugenehmigung; D. Holz im OT 

Mörtitz
84/2023 Antrag auf Vorbescheid; E. Uhlich im OT 

Paschwitz
85/2023 Antrag auf Vorbescheid; K. Haberkorn im OT 

Battaune
86/2023 Antrag auf Vorbescheid; T. Bauer im OT Mör-

titz
87/2023 Verkauf Flst. 129/4, Flur 1, Gem. Mörtitz
88/2023 Verkauf Flst. 129/5, Flur 1, Gem. Mörtitz
89/2023 Verkauf Flst. 129/3, Flur 1, Gem. Mörtitz
90/2023 Verkauf Flst. 129/6, Flur 1, Gem. Mörtitz
91/2023 Verkauf Flst. 129/7, Flur 1, Gem. Mörtitz
92/2023 Verkauf Flst. 129/8 und 14/8, Flur 1, Gem. 

Mörtitz
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Bekanntmachung
Nachfolgende öffentliche Bekanntmachungen sind im 
elektronischen Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz 
unter: https://doberschuetz.eu/dob/bekanntmachung/
veroeffentlichungen/AMTSBLAETTER-2023/Amts-
blatt-21.12.2023.pdf einsehbar.
• Beschluss über die Aufstellung der Ergänzungssatzung 

„An der Koppel“ OT Mölbitz, Gemeinde Dobeschütz als 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

• Beschluss über die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Windmühlenbreite“ im OT Mörtitz 
der Gemeinde Doberschütz

• Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans „Sondergebiet Solarpark Mör-
titz“

• Beschluss über die Aufstellung der 6. Änderung des 
FNP der Gemeinde Doberschütz

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz zur Fortschreibung  
des Straßenbestandsverzeichnisses
Die Gemeinde Doberschütz gibt bekannt, dass folgende 
Verfügungen zur Fortschreibung des Straßenbestands-
verzeichnisses
1. der Ortschaft Mörtitz:
• Berichtigung der Flurstücksnummer(n), der Be-

schreibung des Anfangs- und Endpunktes und der 
Straßenlänge der Ortsstraße „Franz-Schubert-Stra-
ße“- 1. Abschnitt

• Berichtigung der Straßenbezeichnung, der Beschrei-
bung des Anfangs- und Endpunktes und der Stra-
ßenlänge der Ortsstraße „Verbindungsstraße“ zur 
Ortsstraße „Dübener Landstraße“ - 2. Abschnitt

2. der Ortschaft Rote Jahne:
• Umstufung der Ortsstraße „Kieswerkstraße“ zur Ge-

meindeverbindungsstraße „Kieswerkstraße“
• Berichtigung der Straßenbezeichnung, der 

Flurstücksnummer(n), der Beschreibung des Anfangs- 
und Endpunktes und der Straßenlänge der Gemeinde-
verbindungsstraße „Zufahrt Rote Jahne“ zur Gemein-
deverbindungsstraße „GVS Alte Flugplatzstraße“

• Berichtigung der Straßenbezeichnung, der 
Flurstücksnummer(n), der Beschreibung des An-
fangs- und Endpunktes und der Straßenlänge der 
Ortsstraße „Alte Flugplatzstraße“

• Berichtigung der Straßenbezeichnung, der 
Flurstücksnummer(n), der Beschreibung des An-
fangs- und Endpunktes und der Straßenlänge der 
Ortsstraßen „Siedlungsweg“ und „Anliegerweg“ zur 
Ortsstraße „Rote Jahne“

• Widmung der Ortsstraße „Falkenweg“

3. der Ortschaft Sprotta-Siedlung
• Berichtigung der Straßenbezeichnung, der 

Flurstücksnummer(n), der Beschreibung des Anfangs- 
und Endpunktes und der Straßenlänge der Ortsstraße 
„Weg zu Jentzsch“ zur Ortsstraße „Am Bunitz“

öffentlich ausliegen.
Die Verfügungen können während der üblichen Sprech-
zeiten bei der Gemeindeverwaltung Doberschütz – Bau-
verwaltung – Zimmer 14, Breite Straße 17, 04838 Do-
berschütz
Montag von 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr und 

von 13.00 – 17.30 Uhr und
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr und 

von 13.00 – 15.00 Uhr
oder auf der Homepage der Gemeinde Doberschütz un-
ter 
www.doberschuetz.eu/dob/bekanntmachung/ver- 
oef fent l i chungen/AMTSBLAETTER-2023/Amts-
blatt-21.12.2023.pdf eingesehen werden.

Doberschütz, den 12.12.2023

Märtz
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grund-  
und Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024
1. Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat der Gemeinde Doberschütz hat in sei-
ner Sitzung vom 8. Dezember 2022 mit Beschluss Num-
mer 71/2022 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B 
zum 01.01.2023 festgesetzt.
Diese gelten für das Kalenderjahr 2024 weiter fort 
und betragen:
- 315 v.H. für Grundsteuer A
- 427,5 v.H. für Grundsteuer B
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 
2024 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, wird aufgrund von § 27 Absatz 3 des Grundsteu-
ergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S.965) – zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Reform des 
Grundsteuer- und Bewertungsrechts vom 26. November 
2019 (BGBl. I Nr. 43 S.1807), die Grundsteuer für das Ka-
lenderjahr 2024 in derselben Höhe wie für das Jahr 2023 
durch diese öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Für 
die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein wie 
durch Zugang eines schriftlichen Steuerbescheides.

Ein neuer Steuerbescheid wird nur erteilt, wenn Ände-
rungen in den Besteuerungsgrundlagen, bei den Fäl-
ligkeitsterminen, bei der Zahlungsweise oder bei den 
Eigentumsverhältnissen eintreten. Die betreffenden 
Steuerschuldner erhalten bis zum 15.02.2024 ei-
nen Änderungsbescheid von der Gemeinde. Glei-
ches gilt für die Festsetzung der Hundesteuer!

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer 
2024 zu den Fälligkeitsterminen
Quartalszahler zum 15.02.; 15.05.; 15.08.; 15.11.
Jahreszahler zum 01.07.
sowie die Hundesteuer zum 15.02.
und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten Steu-
erbescheid ergeben, auf folgende Bankverbindung zu 
überweisen:
Sparkasse Leipzig – IBAN: DE84 8605 5592 2230 
0000 82
SWIFT-BIC: WELADE8LXXX
Sollte eine Einzugsermächtigung erteilt worden sein, bu-
chen wir weiterhin zu den Fälligkeitsterminen ab.
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Ein Formular zur Erteilung einer Einzugsermächtigung 
finden Sie unter:
https://doberschuetz.eu/dob/rathaus/formulare/Formu-
lar-Erteilu.pdf
Wir bitten Sie, von Bareinzahlungen abzusehen.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese, durch öffentliche Bekanntmachung bewirk-
te Steuerfestsetzung, kann innerhalb eines Monats Wi-

derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung 
Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz ein-
zulegen.

Doberschütz, den 12.12.2023

gez. Märtz
Bürgermeister

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Doberschütz ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die kommunalen Kindertageseinrichtungen 
eine

Reinigungskraft (m/w/d)
unbefristet in Teilzeit (25 Std./Woche) zu besetzen.
Das Aufgabenfeld umfasst neben den Reinigungstätig-
keiten auch die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bei der 
Essenausgabe.

Anforderungen:
Gesucht wird eine flexible, zuverlässige, offene und ehr-
liche, belastbare und teamfähige Person in Besitz eines 
Führerscheins.
Ein Nachweis zur Impfung gegen Masern, Mumps, Rö-
teln, Keuchhusten und Windpocken, ein Gesundheits-
zeugnis sowie ein erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis sind erforderlich.
Die Vergütung erfolgt nach dem geltenden Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA). Des Weiteren 
werden geboten: Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes, Möglichkeit einer zusätzlichen Altersvorsorge 
(Entgeltumwandlung), Teilnahme an der leistungsorien-
tierten Bezahlung.

Die zu besetzende Stelle ist für Männer und Frauen in 
gleicher Weise geeignet. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der/die Bewerber/
in in eine Speicherung der personenbezogenen Daten 
während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf 
dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Wenn es nicht 
zu einer Einstellung kommt bzw. kein frankierter Rü-
ckumschlag beiliegt, werden die Bewerbungsunterlagen 
in regelmäßigen Abständen auf datenschutzrechtlich un-
bedenklichem Wege vernichtet.
Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen sind bitte 
an die Gemeindeverwaltung Doberschütz, Perso-
nalamt, Breite Straße 17 in 04838 Doberschütz zu 
richten. Die Bewerbung kann auch elektronisch im Wege 
einer Email an kita@doberschuetz.eu erfolgen. Dabei 
sollte nur eine Gesamtdatei als pdf-Anhang beigefügt 
sein, die eine Größe von 5 MB nicht überschreitet.
Ansprechpartnerin ist die Leiterin der Kindertagesstät-
ten Frau Herrmann (Tel. 03423/752224)

gez. Märtz
Bürgermeister

Herzlichen Dank!
Wir möchten allen Sponsoren, Helfern und 
Mitgliedern der SG Pehritzsch e.V. recht herz-
lich für ein erfolgreiches Jahr 2023 danken.

Der absolute Jahres-Höhepunkt war nicht nur für unseren 
Verein – sondern auch für alle Pehritzscher die im Janu-
ar in Pehritzsch gedrehte MDR Sendung „Unser Dorf hat 
Wochenende“. Viele Vereinsmitglieder und Pehritzscher 
Bürger haben mitgeholfen, eine sehr schöne Sendung zu 
produzieren, deren Resonanz überwältigend war.
Aber auch beim Pehritzscher Kinderfest, zum Osterfeuer 
oder Fackelumzug der kleinen Geister zu Halloween hat-
ten nicht nur unsere Kleinsten, sondern auch viele Eltern 
und Großeltern ihren Spaß.

Dank der Unterstützung dieser vielen Helfer konnten wir 
unseren zahlreichen treuen Besuchern auch in diesem 
Jahr zum Dorffest wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm bieten und wir freuen uns schon jetzt auf eine 
Neuauflage vom 5. bis 7. Juli 2024.

Wir wünschen unseren Sportfreunden und Unterstützern 
sowie deren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes erfolgreiches neues Jahr!

Andrea Herold Stefan Bär Frank Krischke
Ortsvorsteherin SG Pehritzsch FW Pehritzsch

Bekanntmachung gem. § 88c (3) Sächsische Gemeindeordnung

Feststellung Jahresabschluss 2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Jesewitz hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, den vorliegen-
den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 entsprechend § 88b Abs. 2 SächsGemO festzustellen. Auf die Erstellung 
eines Anhangs, Rechenschaftsberichtes sowie einer Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht 
und eine Übersicht der in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen wird unter Anwendung von § 88 
Abs. 5 der SächsGemO ausdrücklich verzichtet. Der Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen sowie der Prüfbericht über 
die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Jesewitz vom 27.11.2023 (erstellt durch Falk Slomiany 
& Koll. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) lag dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vor.
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Verwendung des Jahresergebnisses 2014:
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 144.423,07 EUR wird mit dem Basiskapital verrechnet. Der 
Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 122.870,18 EUR resultierend überwiegend aus Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2013 wird gemäß § 25 (5) SächsKomHVO sofort im Haushaltsjahr 
2014 mit dem Basiskapital verrechnet.

Der Jahresabschluss 2014 mit den Bestandteilen Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanz-
rechnung liegt im Verwaltungsverband Eilenburg-West, Fachbereich Finanzen, Torgauer Straße 38, 
04838 Eilenburg während den Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. Um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung wird unter der Durchwahl 03423 662298 gebeten.

Vermögensrechnung (Bilanz)
gem. § 51 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2014
Aktiva
1 Anlagevermögen 27.279.139,91 €
2 Umlaufvermögen 2.689.166,24 €
3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €
4 nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 €

Summe Aktiva 29.968.306,15 €
Passiva
1 Kapitalposition 19.953.743,12 €
2 Sonderposten 7.448.768,09 €
3 Rückstellungen 572.472,38 €
4 Verbindlichkeiten 1.991.598,37 €
5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 1.724,19 €

Summe Passiva 29.968.306,15 €

Ergebnisrechnung
gem. § 48 SächsKomHVO-Doppik
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des 

Vorjahres
2013

Planansatz des 
Haushaltsjahres 

2014

Fortgeschrie-bener 
Ansatz des Haus-
haltsjahres 2014

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres

2014

Vergleich
Ist/Ansatz

2014
ordentliche Erträge 3.716.143,25 € 3.418.560,00 € 3.418.560,00 € 3.969.052,59 € 550.492,59 €
ordentliche Aufwendungen 3.967.414,12 € 3.632.100,00 € 3.718.585,57 € 4.113.475,66 € 394.890,09 €
ordentliches Ergebnis -251.270,87 € -213.540,00 € -300.025,57 € -144.423,07 € 155.602,50 €
Sonderergebnis -166.432,60 € 335.635,00 € 335.635,00 € -122.870,18 € -458.505,18 €
Gesamtergebnis -417.703,47 € 122.095,00 € 35.609,43 € -267.293,25 € -302.902,68 €

Finanzrechnung
gem. § 49 SächsKomHVO-Doppik
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis des 

Vorjahres 2013
Planansatz des 
Haushaltsjahres 

2014

Fortgeschr. Ansatz 
des Haushaltsjah-

res 2014

Ist-Ergebnis des 
Haushalts-jahres 

2014

Vergleich Ist/ 
Fortgeschriebener 

Ansatz 2014
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 3.477.389,22 € 3.782.195,00 € 3.782.195,00 € 3.659.827,17 € -122.367,83 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 3.339.511,49 € 3.878.916,00 € 3.965.401,57 € 3.510.501,39 € -454.900,18 €
Zahlungsmittelsaldo aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 137.877,73 € -96.721,00 € -183.206,57 € 149.325,78 € 332.532,35 €
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 865.516,50 € 130.300,00 € 130.300,00 € 473.608,09 € 343.308,09 €
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 880.120,22 € 222.100,00 € 424.142,70 € 359.852,60 € --64.290,10 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
Investitionstätigkeit -14.603,72 € -91.800,00 € -293.842,70 € 113.755,49 € 407.598,19 €
Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf 123.274,01 € -188.521,00 € -477.049,27 € 263.081,27 € 740.130,54 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
Finanzierungstätigkeit -61.726,39 € -77.800,00 € -77.800,00 € -80.079,94 € -2.279,94 €
Änderung des Finanzmittelbe-
stands 61.547,62 € -266.321,00 € -554.849,27 € 183.001,33 € 737.850,60 €
Saldo aus haushaltsunwirk-
samen Vorgängen -43.726,70 € 0,00 € 0,00 € -358,00 € -358,00 €
Bestand an liquiden Mitteln am 
Ende des Haushaltsjahres 2013 1.086.265,49 € 819.944,49 € 531.416,22 € 1.268.908,82 € 737.492,60 €
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den täglichen Dienstzeiten zur Einsichtnahme ausliegt. 
Um vorherige telefonische Terminvereinbarung wird un-
ter der Durchwahl 03423 662298 gebeten.

Ralf Tauchnitz
Bürgermeister

Beteiligungsbericht 2018
Gemäß § 99 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung 
gibt die Gemeinde Jesewitz, dass der am 14.12.2023 in 
der Gemeinderatssitzung zur Kenntnis gebrachte Betei-
ligungsbericht der Gemeinde Jesewitz für das Jahr 2018 
im Fachbereich Finanzen des Verwaltungsverbandes Ei-
lenburg-West, Torgauer Straße 38, 04838 Eilenburg zu 

Bekanntmachung gefasster Beschlüsse
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Zschepplin am 28.11.2023 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:
Beschluss-
Nr.

Inhalt

61/2023 Entwidmung der öffentlich gewidmeten Stra-
ße „Zum Fichtbusch“ im OT Hohenprießnitz

62/2023 Abwägung zur förmlichen Beteiligung Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet Zschepplin Nord“ 
im OT Zschepplin der Gemeinde Zschepplin

63/2023 Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Zschepplin Nord“ im OT 
Zschepplin der Gemeinde Zschepplin

64/2023 Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung von  
3 Ein- oder Zweifamilienhäusern im OT Naundorf, 
Antragsteller: Jens Becker Bau GmbH, Krostitz

65/2023 Ankauf der Flurstücke 28/20 und 28/21 der 
Flur 2, Gemarkung Naundorf

66/2023 Ankauf des Flurstückes 79/2 der Flur 2, Ge-
markung Zschepplin

67/2023 Bauantrag zur Umnutzung Kalthaus in ein 
Dorfgemeinschaftshaus im OT Hohenprieß-
nitz - Antragsteller: Gemeinde Zschepplin

68/2023 Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen

Kunath
Bürgermeister
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Veröffentlichung der Zusatzstoffe nach § 11 (1) 
Trinkwasserverordnung
In den Wasserversorgungsanlagen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH und 
im Wasserwer  k Torgau-Ost werden entsprechend der Liste des Umweltbundesamtes
nach § 11 (1) der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 folgende Aufbereitungsstoffe 
und Desinfektionsverfahren verwendet:

Stand: 2023* Zugabemenge der Desinfektions mittel entspricht Restgehaltmessung,  
  WVA = Wasserversorgungsanlage, DEST = Druckerhöhungsstation, WW = Wasserwerk

Anlage Stoffname Zugabemengen *
WVA Probstheida Chlor 0,10 mg/l
DEST Grünau Chlor 0,10 mg/l
DEST Panitzsch Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Mölkau Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Engelsdorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Knautnaundorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Großpösna Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Fuchshain Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
WW Canitz Natriumhydroxid 3 mg/l 

Chlor 0,2 mg/l
WW Thallwitz Natriumhydroxid 4 mg/l 

Polyaluminiumchlorid (Flockung) 0,1 mg/l (in Al)
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 1 Natriumhydroxid 15 mg/l 
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 2 Natriumhydroxid 10 mg/l 
Chlor 0,2 mg/l

WW Belgershain Natriumhydroxid 7 mg/l 
Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)

WW Torgau-Ost Kalziumhydroxid 31 mg/l
Aluminiumsulfat 11 mg/l (nur bei Bedarf)
Chlor 0,25 mg/l
Chlordioxid 0,15 mg/l

    

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
Johannisgasse 7, 04103 Leipzig 
Telefon: 0341 969-2222

24-Stunden-Entstörungsdienst  
Telefon: 0341 969-2100

www.L.de/wasserwerke

Fotolia_76135125

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

Wahnsinn!
Diese Preise

sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

günstig
druckenonline

Jetzt 

Heiko Kissmann
Maurer- und Betonbaumeister

heiko.kissmann@online.de

Gutshof 5 · 04838 Eilenburg OT Kospa · 0171 / 1975560 · 03423 / 603337

Neu-, Um-, Ausbau
Fassadenarbeiten

Tiefbau-, Pflasterarbeiten
Beschichtungsarbeiten

Abrissarbeiten
Containertransporte

MoJé Bau 
Werte erhalten

Wir fe uern richtig

Kamine · Kachelöfen · Backöfen · Grundöfen
Schornsteine · Fliesenarbeiten
Natursteinarbeiten 

 Ofenbau- und Fliesenlegermeister
 Reinhard Scholz

04509 Delitzsch · Leipziger Str. 19
Tel.: (03 42 02) 5 11 69 · Fax: (03 42 02) 5 10 34
Funk: (01 73) 3 90 92 88 · ofen-scholli@web.de

seit
1979

Bauen und Wohnen
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die Preise für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH ändern sich zum 01.01.2024 wie folgt:

1. Trinkwasserpreise
Der Trinkwasserpreis setzt sich zusammen aus dem Basispreis, dem Bereit-
stellungspreis und dem Mengenpreis. Der Basispreis und der Bereitstellungs-
preis werden taggenau auf der Basis von 365 Tagen für den abgerechneten 
Leistungszeitraum berechnet.

1.1 Basispreis  Euro/Monat
 je betriebsfähiger Trinkwasseranlage  4,70
  zzgl. Umsatzsteuer 7 %  0,33
  Gesamtpreis 5,03

1.2 Bereitstellungspreis  Euro/Monat
  Der Bereitstellungspreis wird in Abhängigkeit 
 von der Größe des Trinkwasserzählers berechnet:

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) bis 10 m³/Jahr 7,00

  zzgl. Umsatzsteuer 7 %  0,49
  Gesamtpreis 7,49

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 10 bis 100 m³/Jahr 9,05

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,63
  Gesamtpreis 9,68

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 100 bis 200 m³/Jahr 10,56

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,74
  Gesamtpreis 11,30

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 200 bis 400 m³/Jahr 11,90

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,83
  Gesamtpreis 12,73

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 400 bis 1.000 m³/Jahr 43,39

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 3,04
  Gesamtpreis 46,43

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 1.000 m³/Jahr 59,48

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 4,16
  Gesamtpreis 63,64
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) bis 500 m³/Jahr 73,90 
 zzgl. Umsatzsteuer 7 % 5,17

  Gesamtpreis 79,07

 – bei Wasserzählern mit einer Nennleistung
    bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) über 500 m³/Jahr 125,96
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 8,82
  Gesamtpreis 134,78

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 10 m³/h (Q3 16*) 279,91

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 19,59
  Gesamtpreis 299,50

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 15 m³/h (Q3 25*) 419,87

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 29,39
  Gesamtpreis 449,26

 Euro/Monat
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

ab Qn 40 m³/h (Q3 63*) 1.119,65
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 78,38
  Gesamtpreis 1.198,03

*  Die bisherige Größenbezeichnung für Wasserzähler hat sich geändert. 
Die Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch Q3 (Dauer-
durchfluss) ersetzt.

1.3 Mengenpreis  Euro/m³
 Kubikmeterpreis, netto 2,45
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,17
  Gesamtpreis 2,62
 1 m³ = 1.000 Liter

2. Abwasserpreise  
2.1  Schmutzwasserpreise
Der Schmutzwasserpreis setzt sich zusammen aus dem Basispreis, dem 
Bereitstellungspreis und dem Mengenpreis. Der Basispreis und der Bereitstel-
lungspreis werden taggenau auf der Basis von 365 Tagen für den abgerechneten 
Leistungszeitraum berechnet.

2.1.1 Basispreis Euro/Monat
  je betriebsfähiger Schmutzwasseranlage  4,00
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  0,76
  Gesamtpreis 4,76

2.1.2 Bereitstellungspreis  Euro/Monat
 Der Bereitstellungspreis wird in Abhängigkeit
  von der Größe des Trinkwasserzählers berechnet:

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) bis 10 m³/Jahr 2,91

  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   0,55
  Gesamtpreis 3,46

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 10 bis 100 m³/Jahr 3,78

     zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,72
  Gesamtpreis 4,50

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 100 bis 200 m³/Jahr 4,36

  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,83
  Gesamtpreis 5,19
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 200 bis 400 m³/Jahr 4,94
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,94
  Gesamtpreis 5,88
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 400 bis 1.000 m³/Jahr 18,03
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 3,43
  Gesamtpreis 21,46
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 1.000 m³/Jahr 24,72
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 4,70
  Gesamtpreis 29,42

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) bis 500 m³/Jahr 30,71

     zzgl. Umsatzsteuer 19 % 5,83
  Gesamtpreis 36,54

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) über 500 m³/Jahr 52,35

  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 9,95
  Gesamtpreis 62,30

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 10 m³/h (Q3 16*) 116,34

  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 22,10
  Gesamtpreis 138,44
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 15 m³/h (Q3 25*)  174,51
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 33,16
  Gesamtpreis 207,67

Öffentliche Bekanntmachung der 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
zur Geltung des Preisblattes für die Trink-
wasserversorgung und Abwasser- 
entsorgung.
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 Euro/Monat
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

ab Qn 40 m³/h (Q3 63*)  465,35
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 88,42
  Gesamtpreis 553,77

*  Die bisherige Größenbezeichnung für Wasserzähler hat sich geändert. 
Die Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch Q3 (Dauer-
durchfluss) ersetzt.

 
2.1.3 Mengenpreis 
 Einleitung von häuslichem Schmutzwasser  Euro/m³
 (bei Einhaltung der Grenzwerte gem. Anlage 1
 der AEB-A) Kubikmeterpreis, netto 1,79
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,34
  Gesamtpreis 2,13

2.1.4 Starkverschmutzerzuschläge
(Grenzwerte nach Anlage 1 der AEB-A)
Für die Überschreitung der Grenzwerte für Schmutzwasser werden bei fol-
genden Parametern Zuschläge zum Schmutzwasserpreis erhoben:
 
   Euro/m³   Euro/kg
   je mg/l
 CSB – Chemischer Sauerstoffbedarf 0,00030 0,30
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,06
  Gesamtpreis  0,36

 TOC – organisch gebundener 
 Kohlenstoff, gesamt 0,00123 1,23
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,23
  Gesamtpreis 1,46

 TNb – gesamter gebundener Stickstoff 0,00778 7,78
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 1,48
  Gesamtpreis 9,26

 Phosphor, gesamt (P) 0,00541 5,41
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 1,03
  Gesamtpreis 6,44
    
 abfiltrierbare Stoffe (AFS)/  
 suspendierte Stoffe 0,00025 0,25
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,05
  Gesamtpreis  0,30

 AOX - adsorbierbare organisch
 gebundene Halogene  0,02237 22,37
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 4,25
  Gesamtpreis  26,62
   
 Quecksilber (Hg) 2,23690 2.236,90
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  425,01
  Gesamtpreis  2.661,91

 Kupfer (Cu)  0,04474 44,74
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  8,50
  Gesamtpreis  53,24

 Cadmium (Cd) 0,44738 447,38
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   85,00
  Gesamtpreis  532,38

 Chrom (Cr)  0,08948  89,48
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  17,00
  Gesamtpreis  106,48

 Nickel (Ni)  0,08948  89,48
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   17,00
  Gesamtpreis  106,48

 Blei (Pb)  0,08948  89,48
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  17,00
  Gesamtpreis  106,48

Die Messung und Abrechnung erfolgt milligrammgenau. Die Abrechnung erfolgt 
grundsätzlich mit ge sonderter Rechnungslegung. Die gesonderten Vertrags-
bedingungen sind in den AEB-A geregelt.

2.2 Abwasserkontrolle Euro
 Zahlungsverpflichtung gemäß § 7 (5) der AEB-A
 Qualifizierte Stichprobe  183,00**
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   34,77**
  Gesamtpreis   217,77**

 Mehrstunden-Mischprobe  191,00** 
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %    36,29**
  Gesamtpreis   227,29**

 Zahlungsverpflichtung gemäß § 8 (7) der AEB-A
 
 Kostenpflichtige Nachkontrolle   
 bei Fehleinbindung/Falscheinleitung 145,00 
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   27,55
  Gesamtpreis   172,55

 **zzgl. Laborkosten nach Aufwand 

2.3 Niederschlagswasserpreis Euro/m²abr. Jahr
Einleitung von Niederschlagswasser von Privatgrund stücken sowie von Flächen 
kommunaler und öffentlicher Einrichtung en (ohne öffentliche Straßen, Wege 
und Plätze) auf Basis der angeschlossenen bebauten und versiegelten Flächen
     1,02
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,19
  Gesamtpreis 1,21

Die Abrechnung erfolgt bei monatsanteiliger Nutzung taggenau.
Aabr. (m² abr. ) =   angeschlossene bebaute und befestigte Flächen (m²)
       x Versiegelungsgrade

2.4  Entsorgung von Inhalten 
  aus Abwassersammelgruben und Kleinkläranlagen  Euro/m³
 (bei den Ziffern 2.4.1, 2.4.2 und 2.4.3 wird auf Grundlage    
 der Frischwassermenge abgerechnet)

2.4.1   Entsorgung von Schmutzwasser  
(bei Einhaltung der Grenzwerte nach Anlage 7 AEB-A) aus kundenei-
genen Kleinkläranlagen ohne biologische Reinigungsstufe, die nicht 
dem Stand der Technik entsprechen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 AbwS der 
Stadt Leipzig und des ZV WALL) und an eine öffentliche Abwasseran-
lage angeschlossen sind

 Basispreis: siehe 2.1.1 
 Bereitstellungspreis siehe 2.1.2
 Mengenpreis: siehe 2.1.3

2.4.2  Entsorgung von Schmutzwasser   
(bei Einhaltung der Grenzwerte nach Anlage 7 AEB-A) aus kun den-
eigenen Kleinkläranlagen mit biologischer Reinigungsstufe, die an 
eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind

 Basispreis: siehe 2.1.1
 Bereitstellungspreis siehe 2.1.2 
 Mengenpreis: 1,27
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,24
  Gesamtpreis 1,51

2.4.3  Entsorgung von Inhalten aus Abwassersammelgruben (außer Tro-
ckentoiletten) im Leistungsumfang gemäß § 2 Absatz 1 der AEB-K

 Basispreis: siehe 2.1.1 
 Bereitstellungspreis siehe 2.1.2
 Mengenpreis: siehe 2.1.3

2.4.4  Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen mit und ohne biolo- 
gische Reinigungsstufe, die nicht an eine öffentliche Abwasserlei-
tung angeschlossen sind, sowie Trockentoiletten im Leistungsumfang 
gemäß § 2 Absatz 1 der AEB-K

  36,38
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 6,91
  Gesamtpreis 43,29

 Leistungsumfang:
  Im Leistungsumfang gemäß § 2 Absatz 1 der AEB-K für die Preise 

nach Ziffer 2.5 sind folgende Bedingungen enthalten:
 – Schlauchlänge bis 60 m
 –  Entsorgungsleistungen in der Zeit von Montag bis Freitag von 6 bis 

20 Uhr (unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesonde-
re des Bundesimmissionsschutzgesetzes)

 –  Abpumpen und Transport
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 Rundungsregeln:
  Entsorgungsmengen unter 1 m³ werden auf volle m³ aufgerundet. 

Ab 1 m³ werden angefangene halbe m³ wie folgt abgerundet: 
 –   Mengen von ..,1 bis ..,4 werden auf volle m³ abgerundet 
 –  Mengen von ..,6 bis ..,9 werden auf halbe m³ abgerundet

  Mehraufwendungen werden von der Gesellschaft gesondert in Rech-
nung gestellt.

2.5 Entsorgungsdienstleistungen Euro/m³
2.5.1 Befristete Einleitung von unbelastetem Wasser aus   
 Grundwasserabsenkung, Baugrubenentwässerung 1,98
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,38
  Gesamtpreis 2,36

2.5.2 Drainagewasser 1,98
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,38
  Gesamtpreis 2,36

Die vorgenannten Entsorgungen werden nur im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten übernommen.

2.5.3  Für die befristete Entsorgung von belastetem Grundwasser werden 
der Mengenpreis gemäß 2.1.3 und der Starkverschmutzerzuschlag 
je nach Belastung entsprechend Ziffer 2.1.4 erhoben.

3. Mobile Versorgung
 Standrohre  Euro
 Grundbetrag  25,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7%   1,75
  Gesamtpreis   26,75

 Tagessatz für die Ausleihe   4,88
  zzgl. Umsatzsteuer 7%   0,44
  Gesamtpreis    5,22

 Bei Nutzung des Standrohres zur Bereitstellung von Trinkwasser   
 ist eine Freigabeuntersuchung verpflichtend.  
 Freigabeuntersuchung  85,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7%   5,95
  Gesamtpreis   90,95 

Für die Leihe eines Standrohres ist grundsätzlich eine Sicherheitsleistung zu 
hinterlegen. Die Sicherheitsleistung wird nach Rückgabe des Standrohres mit 
dem Entgelt verrechnet.
 
 Sicherheitsleistung: 500,00

Die verbrauchte Menge wird abgelesen und mit dem geltenden Trinkwas- 
sermengenpreis gem. 1.3 und, soweit zutreffend, mit den jeweils geltenden 
Mengenpreisen für die Schmutzwasserentsorgung gem. 2.1.3 berechnet.

4.  Mahnkosten Euro
  Mahnung 2,30

5.  Sperrung und Aufhebung von Sperrungen 
 auf Kundenwunsch    Euro
 Trinkwasserhausanschluss: 
 Sperrung  150,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 10,50
  Gesamtpreis 160,50

 Aufhebung der Sperrung 150,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 10,50
  Gesamtpreis 160,50

6.  Sperrung und Aufhebung von Sperrungen
 wegen Versorgungseinstellung   Euro
 Persönliche Zustellung der Sperrbriefe 54,00
 
 Trinkwasserhausanschluss:
 Sperrung  47,00
 
 Aufhebung der Sperrung 47,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 3,29
  Gesamtpreis 50,29

7.  Kostenpflichtiger Zählerwechsel    Euro
  Ein Zählerwechsel/-ersatz wird kostenpflichtig, wenn der Anschluss-

nehmer/Kunde die Beschädigung oder das Abhandenkommen zu ver-
treten hat (z.  B. durch ungenügende Sicherung zerfrorene, zerstörte 
oder gestohlene Zähler).

 Zählergröße Qn 2,5 bis Qn 10 (Q3 4 bis Q3 16)* 160,00
 Zählergröße Qn 15 bis Qn 60 (Q3 25 bis Q3 100)* 555,00
 Zählergröße Qn 150 (Q3 250)*  785,00

*  Die bisherige Größenbezeichnung für Wasserzähler hat sich geändert. Die 
Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch Q3 (Dauerdurch-
fluss) ersetzt.

8. Kostenerstattung auf Veranlassung des Kunden 
8.1 Rechnungslegung auf Veranlassung des Kunden 
 (Rechnungskorrektur)   Euro
  Eine Rechnungslegung auf Veranlassung des Kunden liegt vor, wenn 

der Anschlussnehmer/ Kunde auf einer Rechnungskorrektur außer-
halb des Turnus besteht oder diese durch Pflichtverletzung des Kun-
den notwendig wird (z.B. bei fehlendem Zählerstand oder verspäteter 
Meldung von Schmutzwasserabsetzungen und Eigentümerwechseln).

   19,50
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   3,70
  Gesamtpreis   23,20

8.2 Erfolglose Anfahrt Zählerwechsel   Euro
  Wird der Anschlussnehmer/Kunde wiederholt zu dem im Vorfeld 

bestimmten Termin zum Wechsel des Wasserzählers nicht angetrof-
fen bzw. der Zugang zum Zähler nicht gewährt, wird die vergebliche 
Anfahrt dem Anschlussnehmer/Kunde kostenpflichtig in Rechnung 
gestellt.

   25,00
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   4,75
  Gesamtpreis   29,75

Alle Geschäftsbedingungen der Leipziger Wasserwerke sind im Internet einseh-
bar unter www.L.de/wasserwerke sowie im Kundencenter in der Johannisgasse 7 
in Leipzig erhältlich. Gern senden wir Ihnen die Unterlagen auch zu.

Schreiben Sie uns
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Postfach 10 03 53, 04003 Leipzig
 
Kontakt 
Telefon: 0341 969-2222
E-Mail: wasserwerke@L.de

24-Stunden-Entstörungsdienst 
Telefon: 0341 969-2100

www.L.de/wasserwerke
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